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AMTSBLATT DER VERBANDSGEMEINDE GÖLLHEIM

Göllheim
und der Ortsgemeinden: Albisheim • Biedesheim • Bubenheim • Dreisen • Einselthum • Göllheim
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aktuell
PA alle HH

28. Jahrgang Donnerstag, 4. April 2024 Nr. 14/2024

13. April 2024 - Uhrzeit: 17:00 - 19:00 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Geopark in Göllheim

DÄMMERWANDERUNG
IM GEOPARK 

Abenteuer & Spaß

Anmeldung

für Kinder ab 6 Jahren

Wolltet ihr schon immer wissen, welche

Tiere in der Abenddämmerung aktiv sind?

Und welche Geräusche hört man, wenn man

Abends unterwegs ist? 

Diese und viele weitere Fragen

beantwortet Euch der Gästeführer

Wolfgang Müller bei einer

geführten Dämmerwanderung durch den

Geopark in Göllheim.

Dann schreib uns eine Mail an 

tourismus@vg-goellheim.de oder ruf uns unter

der Telefonnummer 06351-4909-81 an.

Bitte bring eine Taschenlampe, evtl.

eine Becherlupe und geeignetes Schuhwerk

mit.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und

die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern und

Sorgeberechtigten.

Mehr Infos findest du auf www.goellheim-aktuell.de

Du möchtest bei der Dämmerwanderung

dabei sein?
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SPRECHSTUNDE DER 
DIGITALBOTSCHAFTER

Haben Sie Fragen oder
Probleme mit Ihrem Handy,
Computer & Co.? Benötigen Sie
Hilfe bei einer Online-
Anmeldung oder möchten Sie
ein E-Mail Konto erstellen?

Bei diesen und weiteren Fragen
stehen die Digital Botschafter:in
Christa Graf, Jürgen Hemmer,
Hans Joachim Herweck, 
Bernd Heun und Wolfgang
Wischermann mit Rat und Tat
zur Seite.

Kommen Sie vorbei:
Immer am ersten Freitag im
Monat von 10:00 bis 11:30 Uhr
und am dritten Montag im
Monat von 14:00 bis 15:30 Uhr!

KOSTENLOSES
ANGEBOT

KEINE
 ANMELDUNG
NOTWENDIG

DIGITAL BÜRO
HAUPTSTR. 48

GÖLLHEIM
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Aus den Gemeinden

Albisheim

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Die Sprechstunde von Ortsbürgermeister Zelt findet am 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus, Hauptstr. 40 in 
Albisheim statt.

Dreisen

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Die Sprechstunde von Ortsbürgermeisterin Molter findet jeden ersten 
Montag im Monat von 18:30 bis 19:30 Uhr im Rathaus, Rathausstr. 7 in 
Dreisen statt.

AMTLICHER TEIL

Aus der Verbandsgemeinde

Sprechstunde des Bürgermeisters
Sprechstunden mit Herrn Bürgermeister Steffen Antweiler können unter 
der Tel. Nr. 06351/4909-18 vereinbart werden.
Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim, Freiherr-v.-Stein-Straße 1-3, 
67307 Göllheim.

Bekanntmachung
Am Montag, den 8. April 2024, um 19:00 Uhr, findet die öffentliche und 
nichtöffentliche 28. Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Legisla-
turperiode 2019/2024 im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsge-
meinde Göllheim, Freiherr-vom-Stein-Str. 1-3 in Göllheim statt.
Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil:
1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
2. Einwohnerfragestunde
3. Nachwahl der Ausschüsse
4. Bericht über das Ergebnis der unvermuteten überörtliche Prü-

fung der Gemeindekasse der Verbandsgemeinde Göllheim vom 
15.12.2023

5. Grundschule Göllheim und Zellertal Schule
hier: Bericht und Beschlussfassung über die Empfehlungen des 
Schulträgerausschusses

6. Erweiterung der Grundschule Göllheim
hier: Beauftragung eines Planers

7. Sanierung der Hans-Appel-Sporthalle
hier: Beauftragung eines Planers für die LPH 5 - 9 nach HOAI

8. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit doppi-
schem Haushaltsplan 2024/2025 der Verbandsgemeinde Göllheim

9. Beratung und Beschlussfassung der Zweiten Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Göllheim
hier: Anpassung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehrange-
hörige

10. Europa- und Kommunalwahlen am 09. Juni 2024
hier: Bildung des Wahlausschusses

11. Information über Nebentätigkeiten und Ehrenämter des Bürger-
meisters und dadurch erzielte Vergütungen

12. Mitteilungen und Anfragen

B. Nichtöffentlicher Teil:
13. Personalangelegenheiten
14. Versicherungsangelegenheiten
15. Grundstücksangelegenheiten
16. Mitteilungen und Anfragen

Göllheim, 26. März 2024
gez. Steffen Antweiler, Bürgermeister

Neues aus der Verwaltung

Öffnungszeiten Sozialamt geändert
Im Monat April 2024 ist das Sozialamt der Verbandsgemeinde Göll-
heim nur an Donnerstagen für den allgemeinen Publikumsverkehr 
geöffnet. 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Besuche außerhalb der Sprechzeiten sind gesondert zu vereinba-
ren: Tel. 06351/4909-31 oder 06351/4909-0 Information.
E-Mail-Adresse: info@vg-goellheim.de

Das Bürgerbüro informiert
Reisepässe, die in der Zeit vom 08.02.2024 bis 23.02.2024 beantragt wurden, können abgeholt werden. 
Ihr altes Reisepassdokument ist bei der Abholung mitzubringen. Wenn Sie persönlich verhindert sind, ist es möglich, dass Sie eine dritte Person 
zur Abholung bevollmächtigen. Zur Abholung muss diese Person eine Vollmacht, die Sie bei der Beantragung erhalten haben, vorlegen. 
Rückfragen unter 06351/4909-24.

Renten-Service der Verbandsgemeinde 
Göllheim

Aufgrund unvorhergesehener personeller Ausfälle können bis ein-
schließlich 30.04.2024 keine Rentenberatungstermine stattfinden 
und vereinbart werden. 
Wir bitte um Beachtung und Verständnis.
Zwischenzeitlich können Sie sich an die Auskunfts- und Beratungs-
stelle der Deutschen Rentenversicherung wenden.
Schubertstraße 17, 67655 Kaiserslautern
www.deutsche-rentenversicherung.de
Tel.: 0631/366730

Unsere Homepage 
mit allen aktuellen 

Themen rund um die 
Verwaltung finden 

Sie unter:
www.vg-goellheim.de
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Göllheim

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Sprechstunden mit Herrn Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller können 
unter der Tel. Nr. 06351/1230297 oder per E-Mail an dieter.hartmueller@
vg-goellheim.de vereinbart werden.

Rüssingen

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Sprechstunden mit Herrn Ortsbürgermeister Steffen Antweiler können 
unter der Tel. Nr. 06351/4909-18, über Verbandsgemeindeverwaltung 
Göllheim, vereinbart werden.

Zellertal

Bekanntmachung
Am Mittwoch, den 10. April 2024, um 19:30 Uhr, findet die öffentliche 
und nichtöffentliche 11. Sitzung des Ortsbeirates Zell in der Legislatur-
periode 2019/2024 in der Vinothek Weingut Klosterhof/Schwedhelm, 
Fritz-Golsen-Straße in Zellertal statt.

Tagesordnung:
A. Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Information zum Bebauungsplan „Osterberg, 1. Teiländerung“

a) Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB
b) Abwägung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
c) Satzungsbeschluss

3. Parksituation Untergasse
4. Zauberhaftes Zellertal 2024
5. Informationen der Ortsvorsteherin
B. Nichtöffentlicher Teil:
6. Vertragsangelegenheiten
7. Bauangelegenheiten
8. Informationen der Ortsvorsteherin
Zellertal, 27. März 2024
gez. Astrid Siegel
Ortsvorsteherin

Feuerwehren

Feuerwehr der Verbandsgemeinde Göllheim
Wahl eines stellvertretenden Wehrführers / einer 
stellvertretenden Wehrführerin der Feuerwehreinheit 
Dreisen
Bekanntmachung
Am Mittwoch, 22. Mai 2024, 19.00 Uhr, findet eine Wahlversamm-
lung aller aktiven Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der Feu-
erwehreinheit Dreisen im Feuerwehrgerätehaus Dreisen, Schulstraße 2, 
67816 Dreisen, statt.

Tagesordnung:
1. Verpflichtungen
2. Allgemeine Information zur Wahl und Aussprache
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden
4. Bestellung des Wahlvorstandes
5. Einreichen von Wahlvorschlägen für die Wahl eines stellvertreten-

den Wehrführers / einer stellvertretenden Wehrführerin
6. Wahl eines stellvertretenden Wehrführers / einer stellvertretenden 

Wehrführerin
7. Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
8. Ernennung und Vereidigung
Göllheim, 19.03.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
gez.
Antweiler
Bürgermeister
(DS)
gez.
Specht
Wehrleiter

Feuerwehreinheit Albisheim –  
Führungswechsel

Zum 1. April 2024 fand ein Führungswechsel an der Spitze der Feuer-
wehreinheit Albisheim statt. Nach vierundzwanzigjähriger Amtszeit über-
gibt Stefan Stein, sein Amt als Wehrführer an seinen bisherigen Stellver-
treter Joachim Sälzer. Stefan Stein wurde im Mai 2000 zum Wehrführer 
gewählt und war seit dieser Zeit an der Spitze der Albisheimer Einheit, 
2003 folgte zudem die Funktion des Wehrleiters der Verbandsgemeinde 
Göllheim, die er bis 2020 innehatte.
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Zahlreiche Projekte und Beschaffungen wurden in den vergangenen 24 
Jahren, sowohl innerhalb der Gemeinde Albisheim, als auch auf Ebene 
der Verbandsgemeinde Göllheim unter seiner Führung erfolgreich vor-
angetrieben.
Mit seinem bisherigen Stellvertreter übernimmt eine erfahrene Füh-
rungskraft die Albisheimer Einheit. Zum neuen Stellvertreter wurde der 
Zugführer Michael Strack gewählt, auch er zählt zu den erfahrensten 
Feuerwehrkameraden der Einheit. Zudem ist er als Leiter Atemschutz für 
alle Belange innerhalb der Verbandsgemeinde verantwortlich.
Da beide bereits über die nötigen Ausbildungen verfügen, konnte Bür-
germeister Antweiler die neue Wehrführung unmittelbar nach der Wahl-
versammlung in das Amt bestellen.

(Bild v.l.n.r. Wehrleiter Steffen Specht, Michael Strack, Bürgermeister 
Steffen Antweiler, Stefan Stein, Joachim Sälzer, stv. Wehrleiter Manuel 
Fischer)

Andere Behörden und Stellen

Satzung der Jagdgenossenschaft  
Lautersheim

(Stand 21.03.2024)
Inhaltsübersicht:

§ 1 Name, Sitz und Aufsichtsbehörde
§ 2 Mitgliedschaft
§ 3 Aufgaben
§ 4 Organe
§ 5 Genossenschaftsversammlung
§ 6 Aufgabe der Genossenschaftsversammlung
§ 7 Vertretung eines Mitglieds in der Genossenschaftsversammlung
§ 8 Beschlussfassung und Stimmrecht
§ 9 Jagdvorstand
§ 10 Amtszeit
§ 11 Sitzungen des Jagdvorstandes
§ 12 Beschlussfassung des Jagdvorstandes
§ 13 Aufgaben des Jagdvorstandes
§ 14 Aufgaben der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers
§ 15 Anteil an Nutzung und Lasten
§ 16 Auszahlung des Reinertrages
§ 17 Umlageforderungen
§ 18 Geschäftsjahr
§ 19 Bekanntmachungen

§1
Name, Sitz und Aufsichtsbehörde

(1) Die Genossenschaft führt den Namen
„Jagdgenossenschaft Lautersheim
Sie hat ihren Sitz in Lautersheim
2) Aufsichtsbehörde ist die untere Jagdbehörde (nach § 11 Abs. 2 Satz 
3 des Landesjagdgesetzes - LJG -)

§ 2
Mitgliedschaft

(1) Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Lautersheim 
nach Maßgabe des Grundflächenverzeichnisses an Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Grundstücken, auf denen die Jagd ruht, sind inso-
weit nicht Mitglieder der Jagdgenossenschaft.
(2) Die Mitglieder haben vor erstmaliger Ausübung ihrer Mitgliedschafts-
rechte dem Jagdvorsteher alle zur Anlegung des Grundflächenverzeich-
nisses erforderlichen Unterlagen (z.B. Grundbuchauszüge, Urkunden-

abschriften) unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Änderungen der 
Eigentumsverhältnisse sind unverzüglich anzuzeigen. Die Mitgliedschaft 
zur Jagdgenossenschaft endet mit dem Verlust des Grundeigentums.

§ 3
Aufgaben

(1) Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das Jagdrecht im Interesse 
ihrer Mitglieder wahrzunehmen sowie für den Ersatz des den Mitgliedern 
entstehenden Wildschadens zu sorgen.
(2) Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Mitgliedern Umlagen 
nach dem Verhältnis der Flächengröße der bejagbaren Grundstücke er-
heben.

§ 4
Organe

Organe der Jagdgenossenschaft sind:

1. die Genossenschaftsversammlung,
2 der Jagdvorstand

§ 5
Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung ist die Versammlung der anwe-
senden und der vertretenen Mitglieder. Vertretungen nach § 7 sind zu 
Beginn der Genossenschaftsversammlung durch Vorlage der Vollmach-
ten nachzuweisen.
(2) In der Regel soll einmal jährlich eine Genossenschaftsversammlung 
stattfinden. Außerordentliche Genossenschaftsversammlungen sind 
vom Jagdvorstand einzuberufen, wenn dies von mindestens einem 
Fünftel der Mitglieder oder mindestens einem Fünftel der vertretenen 
Grundfläche unter Angabe der Gründe schriftlich verlangt wird. Alle Ge-
nossenschaftsversammlungen sind unter Angabe der Tagesordnung mit 
einer Frist von zwei Wochen durch ortsübliche Bekanntmachung einzu-
berufen. Beschlüsse über Gegenstände des § 6 dürfen unter dem Ta-
gesordnungspunkt „Verschiedenes“ nicht gefasst werden.
(3) Die Genossenschaftsversammlung ist nicht öffentlich, ausgenommen 
die Genossenschaftsversammlung zur Versteigerung der Jagd oder zur 
Öffnung der Gebote bei öffentlicher Ausbietung. Die Jagdvorsteherin 
oder der Jagdvorsteher kann einzelnen Personen die Anwesenheit vor-
übergehend gestatten. Vertretern der Jagdbehörden ist die Anwesenheit 
jederzeit gestattet.
(4) Die Genossenschaftsversammlung kann beschließen:

1. bei Dringlichkeit auch über Gegenstände, die nicht in die Tages-
ordnung aufgenommen waren, zu beraten und zu entscheiden, mit 
Ausnahme der Gegenstände nach § 6,

2. einzelne Beratungsgegenstände von der Tagesordnung abzusetzen.
(5) Über den wesentlichen Verlauf einer Genossenschaftsversammlung 
ist eine Niederschrift zu fertigen, die mindestens zu enthalten hat:

1. die Anzahl der anwesenden und vertretenen Mitglieder,
2. die Angabe der von den anwesenden und vertretenen Mitgliedern in 

die Genossenschaftsversammlung eingebrachten und nachgewie-
senen Grundfläche,

3. die von der Genossenschaftsversammlung gefassten Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis.

(6) Die unterzeichnete Niederschrift ist zwei Wochen lang zur Einsicht-
nahme durch die Mitglieder auszulegen. Zeit und Ort der Auslegung sind 
ortsüblich bekannt zu machen.

§ 6
Aufgabe der Genossenschaftsversammlung

Die Genossenschaftsversammlung beschließt über:

1. die Art der Nutzung des Jagdbezirks sowie die Verwendung des 
Reinertrages der Jagdnutzung, sofern diese Aufgaben nicht dem 
Jagdvorstand übertragen sind oder ihm obliegen,

2. die Erhebung und Verwendung von Umlagen,
3. die Wahl des Jagdvorstandes,
4. die Anstellung von Personal und die Festsetzung der dem Jagd-

vorstand und den Angestellten zu gewährenden Entschädigungen,
5. die Entlastung des Jagdvorstandes,
6. die Genehmigung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung,
7. den Erlass und die Änderung der Satzung,
8. die Übertragung der Verwaltung der Angelegenheiten der Jagdge-

nossenschaft auf die Gemeinde nach § 11 Abs. 7 LJG,
9. die Teilung oder Teilverpachtung des Jagdbezirkes,
10. die Zuschlagserteilung bei Verpachtung, soweit sie nicht auf den 

Jagdvorstand übertragen ist,
11. das Schließen von Abschussvereinbarungen oder Abschusszielset-

zungen nach § 31 Abs. 2 LJG, soweit es nicht auf den Jagdvorstand 
übertragen ist,

12. die Zustimmungen zu Teilabschussplänen nach § 31 Abs. 3 LJG, 
soweit sie nicht auf den Jagdvorstand übertragen sind,

13. das Stimmverhalten der Jagdgenossenschaft bei der Wahl der 
Kreisjagdmeisterin oder des Kreisjagdmeisters.

§ 7
Vertretung eines Mitglieds in der Genossenschaftsversammlung

Jedes Mitglied kann sich durch die Ehegattin oder den Ehegatten oder 
die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, durch eine Verwand-
te oder einen Verwandten gerader Linie, durch eine ständig von dem 
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Mitglied beschäftigte Person, durch ein derselben Jagdgenossenschaft 
angehöriges volljähriges Mitglied oder durch eine die Grundfläche land-
, forst- oder fischereiwirtschaftlich bewirtschaftende Person aufgrund 
schriftlicher Vollmacht vertreten lassen; mehr als drei Vollmachten darf 
keine Person in sich vereinigen.

§ 8
Beschlussfassung und Stimmrecht

(1) Für das Zustandekommen eines Beschlusses gilt § 11 Abs. 4 LJG.
(2) Bei Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthandeigentum 
mehrerer Personen stehen, kann das Stimmrecht nur einheitlich ausge-
übt werden.
(3) Bei der Beschlussfassung wird offen abgestimmt, es sei denn, die 
Genossenschaftsversammlung beschließt im Einzelfall, eine geheime 
Abstimmung mithilfe von Stimmzetteln vorzunehmen. Bei der Abstim-
mung mithilfe von Stimmzetteln gelten unbeschrieben abgegebene 
Stimmzettel als Stimmenthaltungen. Stimmenthaltungen zählen bei der 
Feststellung der Stimmenmehrheit mit 1. Stimmzettel, aus denen der 
Wille der oder des Abstimmenden nicht unzweifelhaft erkennbar ist, und 
Stimmzettel, die einen Zusatz, eine Verwahrung oder einen Vorbehalt 
enthalten, sind ungültig. Bei der Abstimmung mithilfe von Stimmzetteln 
erhält jedes Mitglied einen Stimmzettel, auf dem die Anzahl der vertre-
tenen Mitglieder sowie die eigene und die Flächengröße der Vertretenen 
vermerkt sind. Die Stimmzettel werden durch zwei zur Geheimhaltung 
verpflichtete Mitglieder ausgezählt und anschließend versiegelt.

§ 9
Jagdvorstand

(1) Der Jagdvorstand besteht aus der Jagdvorsteherin oder dem Jagd-
vorsteher und zwei beisitzenden Mitgliedern, von denen eines als stän-
dige Vertretung der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers und das 
andere als Kassenverwalterin oder Kassenverwalter zu wählen ist. Bei 
Verhinderung der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers nimmt die 
ständige Vertretung dieses Amt wahr. Für die beisitzenden Mitglieder 
sind stellvertretende Mitglieder zu wählen.
(2) Scheidet ein Mitglied des Jagdvorstandes vorzeitig z.B. durch Tod, 
Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit aus, so ist für den Rest der Amts-
zeit innerhalb angemessener Frist, spätestens in der nächsten Genos-
senschaftsversammlung, eine Ersatzwahl vorzunehmen. In gleicher 
Weise ist zu verfahren, wenn ein anderer Funktionsträger vorzeitig aus-
scheidet.
(3) Wählbar ist jede Jagdgenossin oder jeder Jagdgenosse sowie bei 
juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts deren Ver-
treterin oder Vertreter, soweit sie volljährig sind und die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter, die Wählbarkeit und das Stimmrecht im 
Sinne des § 45 Abs. 1 des Strafgesetzbuches besitzen.

§ 10
Amtszeit

Die Amtszeit des Jagdvorstandes beträgt fünf Jahre; sie beginnt an 
dem auf die Wahl folgenden 1. April. Bis zum Beginn der Amtszeit eines 
neuen Jagdvorstandes nimmt der bisherige Jagdvorstand die Aufgaben 
nach § 13 wahr.

§ 11
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind von der Jagdvorsteherin 
oder dem Jagdvorsteher unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberu-
fen. Eine Einberufung kann auch von einem der beisitzenden Mitglieder 
verlangt werden.
(2) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
von der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorsteher zu unterzeichnen ist.

§ 12
Beschlussfassung des Jagdvorstandes

Der Jagdvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.
§ 13

Aufgaben des Jagdvorstandes
(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. Er ist an die rechtmäßigen Beschlüsse der Genossen-
schaftsversammlung gebunden.
(2) Der Jagdvorstand hat insbesondere

1. die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung vorzubereiten 
und auszuführen,

2. das Grundflächenverzeichnis anzulegen und zu führen,
3. die Neuwahl des Jagdvorstandes vorzubereiten,
4. die Jagdverpachtung entsprechend dem Beschluss der Genossen-

schaftsversammlung durchzuführen; ist der Gemeinde die Befugnis 
zur Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks übertragen, 
so hat der Jagdvorstand über die Erteilung des Einvernehmens zu 
entscheiden (§ 11 Abs. 7 LJG),

5. die Abschussvereinbarungen bzw. Abschusszielsetzungen nach § 
31 Abs. 2 LJG entsprechend der Beschlüsse der Genossenschafts-
versammlung zu schließen bzw. zu fassen und für die Erfüllung Sor-
ge zu tragen,

6. die Zustimmungen zu Teilabschussplänen nach § 31 Abs. 3 LJG 
entsprechend der Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung 
zu erteilen oder zu versagen,

7. im Vorfeld einer Abschussvereinbarung bzw. Abschussfestsetzung 
eine Begehung des Jagdbezirkes nach § 8 Abs. 1 der Landesjagd-
verordnung (LJVO) durchzuführen,

8. den Haushaltsplan und die Jahresrechnung aufzustellen und vor-
zulegen,

9. den Verteilungsplan über den jährlichen Reinertrag der Jagdnutzung 
für die Mitglieder aufzustellen, die nicht auf die Auszahlung ihres An-
teils am Reinertrag verzichtet haben; ist der Gemeinde die Befugnis 
zur Verwendung des Reinertrages übertragen, so entscheidet der 
Jagdvorstand über die Erteilung des Einvernehmens,

10. die Vertretungen der Jagdgenossenschaft nach § 13 Abs. 3 LJG 
und § 15 LJVO zu bestimmen.

§ 14
Aufgaben der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers

Die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher hat

1. die Genossenschaftsversammlung einzuberufen, zu eröffnen, zu 
leiten und zu schließen sowie das Ordnungs- und Hausrecht aus-
zuüben,

2. Bekanntmachungen vorzunehmen; die Bekanntmachung der ge-
nehmigten, angezeigten oder geänderten Satzung ist öffentlich aus-
zulegen; dabei sind die Genehmigung oder die Anzeige sowie Ort 
und Zeit der Auslegung ortsüblich bekannt zu machen,

3. die Liste der von den Mitgliedern zu erhebenden Umlagen aufzu-
stellen,

4. die Angestellten zu beaufsichtigen und die Einrichtungen der Jagd-
genossenschaft zu überwachen,

5. den Schriftwechsel zu führen und die gefassten Beschlüsse zu pro-
tokollieren, sofern von der Genossenschaftsversammlung keine an-
dere schriftführende Person gewählt ist.

§ 15
Anteil an Nutzung und Lasten

(1) Der Anteil der Mitglieder an den Nutzungen und Lasten richtet sich 
nach dem Verhältnis des Flächeninhalts ihrer bejagbaren Grundstücke 
im Jagdbezirk.
(2) Die nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 9 und § 14 Nr. 3 aufzustellenden Ver-
zeichnisse und Listen sind zwei Wochen lang bei der Jagdvorsteherin 
oder beim Jagdvorsteher für die Mitglieder auszulegen. Zeit und Ort der 
Auslegung sind ortsüblich bekannt zu machen. Werden innerhalb dieser 
Frist keine Einsprüche erhoben, gelten die Verzeichnisse und Listen mit 
Ablauf der Frist als festgestellt. Auf Einsprüche werden die Verzeichnisse 
und Listen vom Jagdvorstand überprüft, von ihm erneut festgestellt und 
der Zeitpunkt der Feststellung ortsüblich bekannt gegeben. Wird die den 
Verzeichnissen und Listen zugrunde liegende Gesamtrechnung von den 
Einsprüchen nicht berührt, gelten sie nur gegenüber den Einsprucherhe-
benden als nicht festgestellt. Die Feststellung gegenüber den Einspru-
cherhebenden wird in einem besonderen Bescheid getroffen.
(3) Jedes Mitglied kann gemäß § 12 Abs. 2 LJG die Auszahlung seines 
Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung verlangen. Der Anspruch auf 
Auszahlung erlischt, wenn er nicht binnen eines Monats nach der Be-
kanntmachung der Beschlussfassung der Genossenschaftsversamm-
lung, der eine anteilmäßige Verteilung des Reinertrages nicht vorsieht, 
schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Jagdvorstandes geltend 
gemacht wird. Wird der Beschluss der Genossenschaftsversammlung 
über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung nicht bekannt 
gemacht, kann der Anspruch bis einschließlich dem auf das Jagdjahr 
folgenden Monat geltend gemacht werden; die Geltendmachung eines 
Anspruchs im Voraus ist zulässig.

§ 16
Auszahlung des Reinertrages

(1) Der Reinertrag aus der Jagdnutzung ist vom Jagdvorstand an die 
Jagdgenossinnen und die Jagdgenossen auszuzahlen, sofern sie nach 
§ 12 Abs. 2 LJG die Auszahlung verlangt haben.
(2) Entfällt auf eine Jagdgenossin oder einen Jagdgenossen ein geringe-
rer Reinertrag als 15,- Euro, wird die Auszahlung erst dann fällig, wenn 
der Betrag durch Zuwachs mindestens 15,- Euro erreicht hat; unberührt 
hiervon bleiben die Fälle, in denen die Jagdgenossin oder der Jagdge-
nosse aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet.

§ 17
Umlageforderungen

(1) Umlageforderungen an Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen wer-
den binnen eines Monats nach rechtswirksamer Feststellung der Umla-
geliste (§ 14 Nr. 3) fällig.
(2) Umlagen, deren Einzahlung nicht fristgerecht erfolgt, werden im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 18
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis zum 31. März.
§ 19

Bekanntmachungen
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft erfolgen im Bekanntma-
chungsblatt der Gemeinde/Verbandsgemeinde/in der örtlichen Tages-
zeitung.
Vorstehende Satzung ist von der Genossenschaftsversammlung am …, 
in … beschlossen worden.
Der Jagdvorstand:
Angezeigt/genehmigt: …………………..., den …
(Dienstsiegel)
Unterschrift der unteren Jagdbehörde



Göllheim Aktuell - 7 - Ausgabe 14/2024

Veranstaltungskalender

nichtAMtLichER tEiL

Aus Vereinen und Verbänden

Verbandsgemeinde
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Fast 5000 Kleidungsstücke für Babys, Kinder und Teenager wurden von 
den Verkäufer*innen abgegeben, dann vom Basarteam und den vielen 
Helfer*innen durchgeschaut und nach Größen geordnet schön auf Ti-
schen und Kleiderständern präsentiert. Dazu kamen unzählige Spielzeu-
ge, Bücher, Spiele und auch einiges an Ausstattung, wie beispielsweise 
Kindersitze, Babybetten, Kindertragen oder Fahr- und Laufräder.
Da auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt war, kamen so manche 
Gäste auch nur vorbei, um einen Kaffee zu trinken oder ein Stück selbst-
gebackenen Kuchen oder eine leckere Waffel zu genießen.
Der stolze Erlös von 986 Euro geht zu 100% an den Kindergartenförder-
verein der Sonnenkita Albisheim. Damit können wieder viele kleine und 
große Wünsche der Kita-Kinder erfüllt werden.
Da solche Veranstaltungen enormen Aufwand bedeuten, dankt 
das Basarteam der großartigen Gemeinschaft aus Helfer*innen, 
Kuchenbäcker*innen und Spender*innen, genauso wie der Ortsgemein-
de, die jedes Jahr die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ein Dank geht 
auch an alle Verkäufer*innen und Käufer*innen, die den Basar wieder zu 
einem lebhaften und gut besuchten Event gemacht haben.
Übrigens: Der nächste Basar steht schon in den Startlöchern: Er wird am 
28. September 2024 stattfinden.

Biedesheim

Seniorennachmittag im Bürgerhaus
Die Ortsgemeinde Biedesheim lädt am 10.04.2024 zum Seniorennach-
mittag ein! Dieser findet ab 15:00 Uhr im Bürgerhaus der Ortsgemeinde 
statt. Die Ortsgemeinde freut sich auf Ihr Kommen!

1. FC Biedesheim 1930 e.V.
Jahreshauptversammlung 2024
Sehr geehrte Mitglieder,
hiermit laden wir zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am 
12.04.2024 um 20:00 Uhr ins Sportheim in Biedesheim ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2. Totenehrung
3. Bericht Spielleiter
4. Geschäftsbericht
5. Kassenbericht
6. Bericht der Revisoren
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen des Vorstandes
9. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
10. Sonstiges
Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.
Mit sportlichen Grüßen
1. FC Biedesheim 1930 e.V.

Albisheim

Albisheimer Frühjahrs-Basar rund ums Kind 
ein voller Erfolg

„Fast schon eine angenehme Kaufhausatmosphäre“ hatte auch in die-
sem Frühjahr wieder der Basar „rund ums Kind“, den das Basarteam 
des Kindergartenfördervereins e.V. Albisheim traditionell Mitte März ver-
anstaltet.
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Dreisen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzert 
 Am 13.04.2024  

Um: 19:30 Uhr 
 Eintritt Frei  

In der Gemeinschaftshalle Dreisen 

auf Ihr Kommen freuen sich das Jugend- und 
Hauptorchester   

 

Einselthum

LandFrauen Einselthum
„Mealprep-stressfreies Vorausplanen von Mahlzeiten“
Beim Meal-prepping besteht der Fokus auf gesunde Ernährung und da-
rin, mit diesem vorbereiteten Essen Zeit und Geld zu sparen. 
Denn man kann große Mengen auf einmal kochen und in beliebig viele 
Portionen aufteilen, die dann als Mahlzeit nach Geschmack variiert auf 
den Tisch kommen. 
Das hat viele Vorteile: Einerseits kann man geschickt Angebote im Han-
del nutzen und gleichzeitig spart man sich, täglich neu zu überlegen, zu 
planen, einzukaufen und in der Küche zu stehen. So bleibt mehr Zeit 
zum Genießen.
Der Kurs findet am Donnerstag, 11. April 2024, um 19.00 Uhr im Haus 
der Vereine in Einselthum statt. Wir bitten, um besser planen zu können, 
sich bei Tanja Leber, Tel.: 06355-1635 anzumelden.
Interessierte Nichtmitglieder sind bei uns immer willkommen. (5.00 € 
Teilnehmerbeitrag für Nichtmitglieder plus Umlage der Zutatenkosten)

Göllheim

Landfrauen Göllheim
Kochkurs für Kinder
Die Landfrauen Göllheim bieten einen Kochkurs für Grundschulkinder 
an. Gemeinsam wollen wir ein schönes Mittagessen mit drei Gängen 
kochen. Termin hierfür ist der 20. April um 10:00 Uhr im Nepomukhaus 
Göllheim, Steigstraße 11.
Anmeldung bei Regina Dittrich, Tel. 06351/45076.

ALDI - Baumaßnahme hat begonnen
Die Fa. TS Bau aus Rengsdorf hat mit der Baumaßnahme zwischen dem 
alten Forsthaus und WASGAU begonnen. Auf die 8000 qm große Fläche 
wird nicht nur Platz für ALDI sein, sondern auch Kik wird dort unterge-
bracht.

BÜHNE

EINGANG

1 2 4 5 63

7 8 10 11 129

13 14 16 17 1815

19 20 22 23 2421

25 26 28 29 3027

31 32 34 35 3633

37 38 40 41 4239
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stellen. Bei den Kurzvorträgen geht es insbesondere um die Themen: 
Fenster- und Türentausch, ökologische Dämmung, Heizungstausch so-
wie Tipps zu Fördermöglichkeiten und weiteren Beratungsangeboten. 
Außerdem erwartet uns ein Vortrag zu dem Thema Balkonkraftwerke.
Anschließend an die Vorträge bietet die Veranstaltung einen Rahmen 
zum gemeinschaftlichen Austausch und zum Beantworten weitergehen-
der Fragen an den Info-Tischen der Referenten.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dem Info-
Abend eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet am 2. Mai 
2024 ab 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Rüssingen (Haupt-
straße 67, 67308 Rüssingen) statt.

Bei Fragen gerne unter:
klimaschutz@donnersberg.de

G e m e i n s a m  K l i m a s c h u t z
f ü r  u n s e r e  Z u k u n f t

Das Klimaschutzmanagement lädt interessierte Bürgerinnen und
Bürger zu einer kostenfreien Infoveranstaltung ein.

Die Themen und Referenten des Abends:
Stecker-Photovoltaikanlagen

       Ludger Nuphaus, Umweltschutzingenieur 
Fenster-und Türentausch

       Markus Skiendziel, Schreinermeister
ökologische Dämmstoffe und Baumaterialien

       Peter Kummermehr, Architekt
energetische Sanierung - Beratung und Fördermittel

       Manuela Asenjo Fritz, Klimaschutzmanagerin Donnersbergkreis

Donnersberger KLIMA-Treff

Energetische Gebäudesanierung und
Stecker-Photovoltaikanlagen

Donnerstag, 02. Mai 2024
 18.00 Uhr

Dorfgemeinschaftshaus
Hauptstraße 67

67308 Rüssingen

Mit Tipps zu
Förderungen, 

Wirtschaftlichkeit 
und Umsetzung

Zellertal

OT Niefernheim

Der besondere Osterbesuch
Überall auf der Welt wird Ostern als das Fest der Auferstehung Chris-
ti gefeiert. So auch im wunderschönen Zellertal, wo gerade die Natur 
ihre ganze Pracht in Form blühender Bäume und langsam grün wer-
dender Weinberge entfaltet. Im Ortsteil Niefernheim, der nicht nur durch 
die sagenumwobenen Niefernheimer Löcher und den Elfenwanderweg 
bekannt ist, kam zur Überraschung aller Bürger sogar ein Osterhase 
mit einem gefüllten Korb voller bunter Eier vorbei und suchte sich den 
schönsten Osterbrunnen aus, um seinen Durst zu löschen.

Leider war er so schnell wie er kam auch wieder fort. Wir wissen nicht, 
wo er hingelaufen ist. Aber wir haben heimlich ein Foto von ihm machen 
können und hoffen, dass er vielleicht nächstes Jahr wieder kommt. Dann 
aber nicht nur auf einen Kurzbesuch.
Wie von den Mitgliedern des Arbeitskreises Niefernheim zu erfahren war, 
bekäme er dann auch ein Stück dieser wunderbaren Torten und eine 
gute Tasse Kaffe, falls er nicht nur auf Gelben Rüben steht.

Spätestens im Frühjahr 2025 soll die Baumaßnahme abgeschlossen 
sein. U.u. auch zu einem früheren Zeitpunkt.
Mit Aldi erhält Göllheim und sein Umland ein zusätzliches Angebot im 
Einzelhandel und ist mit seinen Märkten inzwischen gut aufgestellt.

Landfrauen aktiv
Auch in diesem Jahr gestalteten die Landfrauen im historischen Orts-
kern einen Osterbrunnen.

Das Osternest im Gaulsstall von Dieter Magsamen wurde ebenfalls wie-
der aufgebaut.

Lautersheim

Dreck-weg-Tag ein voller Erfolg
„Saubere Arbeit“ im wahrsten Sinne des Wortes! Herzlichen Dank an alle 
fleißigen Helferinnen und Helfer, die am Freitag Abend und Samstag Vor-
mittag bei unserer Dreck-weg-Aktion am 22./23.3. mit angepackt haben. 
Bis zu den Gemarkungsgrenzen wurde Müll von den Straßenrändern 
und auf Wirtschaftswegen aufgesammelt und im Container, den die Um-
weltbehörde der Kreisverwaltung kostenlos bereit gestellt hat, entsorgt. 
Nicht vergessen wollen wir die Leute, die das ganze Jahr über bei ihren 
Spaziergängen Müll aufsammeln und somit ebenfalls zu einer sauberen 
Umwelt beitragen. Auch dafür ein herzliches „Danke schön!“
Thomas Mattern
Ortsbürgermeister

Rüssingen

Infoabend „energetische Gebäudesanierung 
und Stecker-Photovoltaikanlagen “  

am 2. Mai 2024 in Rüssingen
Mit dem Donnersberger Klimatreff im Dorfgemeinschaftshaus von Rüs-
singen bietet das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung Don-
nersbergkreis einen Infoabend rund um das Thema energetische Ge-
bäudesanierung und Stecker-Photovoltaikanlagen an.
Wie kann ich meinen Wärmebedarf reduzieren und Heizkosten senken? 
Welche Fördermittel stehen hierfür zur Verfügung? Und wie kann ich 
auch als Mieter meine Stromkosten reduzieren und einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten? Diese und viele weitere Fragen wollen wir am 2. 
Mai in Rüssingen beantworten. Hierzu werden uns Fachexperten ver-
schiedene Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung vor-
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Schulen und Bildungsstätten
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In dieser Versammlung haben alle wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, bei der Erstellung des Wahlvorschlags mitzuwir-
ken. Wer für den Gemeinderat Lautersheim kandidieren möchte, kann 
sich in dieser Versammlung vorstellen.
Im Auftrag der nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppe
Thomas Mattern, Ortsbürgermeister

Allgemeines

Bundespreis für Handwerk in der  
Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz 2024

Die Handelskammer Rheinhessen informiert in einer Pressemeldung 
darüber, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) und der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) in diesem Jahr den 
Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz aus-
loben. Mit diesem Preis wollen Handwerk und Denkmalpflege für die 
Erhaltung und Nutzung von denkmalgeschützter Bausubstanz werben 
und Denkmaleigentümer dazu motivieren, bei der Erhaltung ihrer histo-
rischen Bauten die Leistungsfähigkeit qualifizierter Handwerksbetriebe 
zu nutzen.
Ausgezeichnet werden mit diesem Preis private Denkmaleigentümer, 
die bei der Erhaltung ihrer Denkmale in den letzten sieben Jahren Vor-
bildliches geleistet haben, sowie die ausführenden Fachbetriebe unter-
schiedlichster Gewerke für ihre an den historischen Bauten erbrachten 
Leistungen. Die Eigentümer erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 
30.000 Euro, die Handwerker entsprechende Urkunden.
Die Ermittlung der Preisträger erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, der Architektenkam-
mer Rheinland-Pfalz, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und 
der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz. Be-
werbungen werden bis 3. Mai 2024 von Architekten und Ingenieuren, 
Denkmalpflegern, Handwerksbetrieben oder privaten Denkmaleigentü-
mern erbeten. Die allgemeinen Vergaberichtlinien und das Anmeldefor-
mular finden Sie als Download unter folgender Adresse:
https://t1p.de/BundespreisHandwerk

Kirchliche Nachrichten

Prot. Kirchengemeinde Biedesheim und Zellertal
Gottesdienst
Sonntag, 07. April 2024
10:00 Uhr - Protestantische Stiftskirche in Zellertal-Zell

Seniorennachmittag
Mittwoch, 10. April 2024
15:00 Uhr - Ev. Gemeindehaus in Harxheim – Zellertal
Kontakt:
Protestantisches Pfarramt Zellertal
Im Kirschgarten 4, 67308 Zellertal
Tel. 06355-570, Email: pfarramt.zellertal@evkirchepfalz.de

Kath. Pfarrei Hl. Philipp der Einsiedler, Göllheim
Wir feiern Gottesdienst
Informationen
Kontaktdaten: Pfarrbüro Hl. Philipp der Einsiedler, GöllheimSteigstraße 
767307 Göllheim, Tel: 06351/5083, E-Mail: pfarramt.goellheim@bistum-
speyer.de, Webseite: www.pfarrei-goellheim.de
Öffnungszeiten: Montag: 9 – 12 und 14 – 16 Uhr
Dienstag: 9 – 12 und 16 – 18 Uhr
Mittwoch: 9 – 12 Uhr
Donnerstag: 9 – 12 Uhr
Freitag: 9 – 12 Uhr
Sprechstunde
Pfarrer Metzinger: Dienstag und Donnerstag von 9 – 11 Uhr

Fr, 05.04.
Gö 08:00 Hl. Messe
Ott 18:30 Hl. Messe
Sa, 06.04.
Gö 11:00 Hl. Messe zur Diamantenen Hochzeit von Hiltrud und Emil Klaus
Ott 18:30 Hl. Messe
So, 07.04. Weißer Sonntag
Gö 10:00 Hl. Messe zur Feier der Hl. Erstkommunion
Zell 10:00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier

(Zel.: Gottesdienstleiter Herr Müller)
Mo, 08.04.
Gö 10:00 Dankamt der Erstkommunionkinder
Di, 09.04.
Dr 18:30 Hl. Messe
Mi, 10.04.
Rü 08:00 Hl. Messe, Amt für Anton Schlag (Schlag)
Bi 18:30 Hl. Messe, Amt für Heinrich Deibel (M. Deibel)

Sonstige Vereine und Verbände

Treffen der Landsenioren der Nordpfalz
Die Landsenioren der Nordpfalz informieren
Einladung Zur Mitgliederversammlung
Die Landsenioren laden zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 
11.04.2024 um 14.00 Uhr ins Landcafe Kornblume, Leithof 2, Orbis/Haide
ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen zum Vorstand

a) Beisitzer
6. Verschiedenes
Zu der Mitgliederversammlung laden wir freundlichst ein und rechnen 
mit einer guten Beteiligung.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hören und sehen wir eine 
Bildreise über Norwegen von Walter Herrmann aus Sippersfeld.
Jeder ist willkommen, es ergeht herzliche Einladung.

Politische Parteien und
Wählergemeinschaften

FREIE WÄHLER
gründen die Landes-AG SENIOREN im Land Rheinland-Pfalz in Kob-
lenz mit Beteiligung aus dem ganzen Land. Im Bild (vorne Mitte) der 
Vorsitzende Edgar Kühlenthal (Koblenz) und (links von ihm) seine Stell-
vertreterin Inge Baumbauer /Albisheim-Donnersbergkr. Schriftführer 
Peter Wunderlich /Altendiez (2.v. rechts), und die Beisitzer Hans-Georg 
Jakobs/Bernkastel-Wittlich (links), Joe Wilbert/Koblenz (5. V. links) Karl 
Heinz Jost/Koblenz (rechts), Beate Froschhauer/Altendiez (3. V. rechts). 
Weitere Teilnehmer an der Gründungsversammlung Christiane Wefel-
scheid (2.v. links) und Leo Condne/Bernkastel-Wittlich (3.v. links). Aus 
dem Bild fehlen die Beisitzer Dr. Michael Gross/Koblenz und Rainer 
Schwalen (Bitburg).

Foto: FREIE WÄHLER

Sprechstunde der Landtagsabgeordneten 
Lisett Stuppy

Für Sie im Landtag
Die Landtagsabgeordnete Lisett Stup-
py des Wahlkreis Donnersberg von 
Bündnis 90/Die Grünen bietet allen 
Bürger:innen die Möglichkeit über po-
litische Themen ins Gespräch zu kom-
men. Dafür steht sie jeden Dienstag von 
16:00 bis 18:00 für eine Telefon- oder 
Videosprechstunde zur Verfügung.
Zur Anmeldung können Sie einfach eine 
Nachricht mit den gewünschten Ge-
sprächsthemen an  wahlkreisbuero@
lisett-stuppy.de schicken. Sie werden 
dann zurückgerufen. Weitere Informati-

onen finden Sie auf der Homepage lisett-stuppy.de.

Einladung zur Listenaufstellung für die Wahl 
zum Gemeinderat Lautersheim

Wie bereits bei der Kommunalwahl 2019 soll auch in diesem Jahr für die 
Wahl zum Lautersheimer Gemeinderat den Wählerinnen und Wählern 
ein gemeinsamer, überparteilicher Wahlvorschlag angeboten werden. 
Zu diesem Zweck hat sich am 26.03. 2024 eine nicht mitgliedschaftlich 
organisierte Wählergruppe gegründet.
Hiermit laden wir öffentlich zur Listenaufstellungsversammlung am 
11.04., um 19:30 Uhr in die Gemeindehalle ein.
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Telefonseelsorge
Ein Beratungsangebot für Menschen in Krisen- und Belastungssituationen
..................................................Tel.: 0800-1110 111 und 0800-1110 222
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
Unter www.telefonseelsorge.de Beratung auch im Internet.

Ökumenische Sozialstation  
Donnersberg-Ost e.V.

(Ambulante Hilfe Zentrum)
Ambulante Alten- und Krankenpflegestation für die Verbandsgemeinden 
Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden, 67292 Kirchheimbolan-
den, Dannenfelser Str. 40 b, Tel.: 06352/705970 jederzeit erreichbar.
Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz
„Haus Vergissmeinnicht“
Bahnhofstraße 14, Kirchheimbolanden
Information und Anmeldung: Ökumenische Sozialstation Donnersberg 
Ost e.V.  ...................................................................... Tel: 06352/705970

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost
Beratung und Hilfe rund um die Themen Alter, Pflege, Gesundheit und 
Soziales - kostenlos, trägerneutral und vertraulich.
Persönliche Beratung zu Hause oder im Pflegestützpunkt:
Vorstadt 1, 67292 Kirchheimbolanden
Christine Wassmann  ...................................................... 06352/7190619
Katja Scheid  ................................................................... 06352/7190618

Ambulanter Hospiz- und Palliativ- 
Beratungsdienst Donnersbergkreis

Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer An-
gehörigen.
Ökum. Sozialstation, Dannenfelser Str. 40b, 67292 Kirchheimbolanden
Ansprechpartnerin:
Ingrid Horsch  .......................................................... Tel. 06352/7059 714

Ambulanter Kinder- und 
Jugendhospizdienst Mobile

Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem lebensverkürzend 
erkrankten Kind oder Jugendlichen
................................................................................... Tel.: 06131/235531
E-Mail: Kinderhospiz@mainzer-hospiz.de

VdK-Kreisverband Kirchheimbolanden
Vorstadt 44, 67292 Kirchheimbolanden  .................. Tel. 06352/7505610
............................................................................... Fax: 06352/75056129
E-Mail: kv-donnersberg@vdk.de, Internet: www.vdk.de/kv-donnersberg

Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V.
Beratungsstelle (vertraulich u. kostenlos) für ehrenamtliche Betreuer/
innen von Menschen mit geistig/psychischen oder altersbedingten Ein-
schränkungen, sowie Bevollmächtigten einer Vorsorgevollmacht. Bei 
Beratungswunsch bitte Termin vereinbaren.
Dannenfelser Str. 40b, 67292 Kirchheimbolanden
...................................................................................... Tel: 06352/67149
E-Mail: info@btvkibo.de, homepage: www.btvkibo

Allgemeiner Sozialer Dienst
Die offene Sprechstunde des Allgemeinen Sozialen Dienstes findet co-
ronabedingt zurzeit nicht statt.

Gemeindeschwester Plus der  
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Frau Tonja Loureiro
.................................................................................Tel: 06352 / 710-511

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.,  
Landesgruppe Rheinland-Pfalz

Selbsthilfeorganisation für Betroffene u. Angehörige.
Ansprechpartner: Wilfried Scholl, Tel. 06301 31759
Email: parkinson@dpv-rlp.de,oder Timo Lehmann, Tel.: 0151 52405074
Treffpunkte und Gruppeninfos erfahren Sie auf der Homepage:
www.dpv-rlp.de

Jugendamt der Kreisverwaltung,  
Allgemeiner Sozialer Dienst

Telefonische Terminvereinbarungen unter 06352-710260 (vormittags)/
Oder Terminbuchung online über die Homepage der Kreisverwaltung 
Donnersbergkreis unter: Bürgerservice- Online-Terminvergabe - Online-
Sprechstunde des Jugendamtes /

Protestantische Kirchengemeinden Göll-
heim und Rüssingen-Ottersheim

Gottesdienste
Protestantische Kirche in Göllheim:

1. Sonntag nach Ostern, 7.04.24,
10.00 Uhr Gottesdienst (Lektor Mattheis)
2. Sonntag nach Ostern, 14.04.24,
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Breitwieser)
Protestantische Kirchengemeinde Rüssingen:
2. Sonntag nach Ostern, 14.04.24,
9.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Breitwieser)

Haus Antonius in Göllheim:

Die nächste Andacht ist Mittwoch, 03.04.2024, 15.30 Uhr mit Pfarrer 
Peter Rummer!
Präparandenunterricht:
Jetzt nach den Osterferien – als Konfirmandenunterricht:
Dienstag, 9.04.2024, 17.00 Uhr in Prot. Gemeindehaus Göllheim
Rückfragen bitte an Herrn Thomas Klein unter der Telefonnummer 
06352/1375.
Evangelischer Kirchenchor mit Chorgemeinschaft Rüssingen:
Dienstag, 9.04.24, bzw. 16.04.24, jeweils 19.30 Uhr im Prot. Gemeinde-
haus in Göllheim bzw. Dorfgemeinschaftshaus in Rüssingen.
Evangelischer Frauenkreis:
Nächste Treff ist am Donnerstag, 25.04.2024, 19.00 Uhr im Prot. Ge-
meindehaus!
Protestantische Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte:
Leitung: Christina Mangold und Ursula Kranz, Tel.: 06351/8641.
Ev. Krankenpflegeverein: Telefonische Auskünfte zum Krankenpflege-
verein über Frau Marianne Ruhl, Tel.: 06351/6387.

Hinweise
Neue Bürozeiten: Jetzt dienstags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr!
Pfarrer Rummer hat von 8.04.2024 bis einschließlich 15.04.24 Urlaub. 
Die Kasual und Notfallvertretung übernimmt Pfarrerin Helke Rothley, 
Kerzenheim, Tel.: 06351/5170. Die nächste Sitzung des Göllheimer 
Presbyteriums für Donnerstag, 18.04.24, 19.00 Uhr geplant.

FeG Kirchheimbolanden
Gottesdiensttermine
Sonntag, 07.04.2024
um 10:30 Uhr Gottesdienst, zeitgleich Kindergottesdienst
Donnerstag, 11.04.2024
um 09:00 Uhr Frauenhauskreis
um 19:15 Uhr Jugendalpha
Weitere Infos: https://www.feg-kirchheimbolanden.org/

Zeugen Jehovas
Woogmorgen 3a, Kirchheimbolanden

Freitag
19:00-20:45 Uhr Wöchentliche Bibelbetrachtung
Sonntag
10:00-12:00 Uhr Vortrag und Bibelbetrachtung
Teilnahme kostenfrei und öffentlich, in Präsenz und online möglich. Wei-
tere Informationen erhalten Sie unter: medienbetreuung-kibo-jw@mail.
de oder telefonisch unter 06352-740246 oder unter: www.jw.org

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
............................................................................................... Tel: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder blei-
bende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Rettungs-
dienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Die Dienst habende Praxis wird unter der Telefonnummer 06305/7150414 
bekannt gegeben.

Bereitschaftsdienst der  
Verbandsgemeindewerke Göllheim

Bei Störungen in der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung 
sind die Verbandsgemeindewerke außerhalb der üblichen Dienststun-
den unter folgenden Telefonnummern zu erreichen.
Wasserversorgung: ..........................................................  06351/130023
Abwasserbeseitigung:  .................................................... 0152/08831030
Die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten innerhalb der Hausinstallation 
ist vom Hauseigentümer selbst zu veranlassen.
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Verlagsmitteilungen

Neue Geschäftsführung beim GStB
Zum 1. April 2024 hat Moritz Petry die Geschäftsführung des GStB 
Rheinland-Pfalz übernommen. Petry, zuvor langjähriger Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Südeifel, hebt zu Beginn seines Amtsantritts die 
Herausforderungen der Kommunen hervor: „Die Gemeinden und Städ-
te sind für die Menschen ein wichtiger Stabilitätsanker in schwierigen 
Zeiten. Sie erwarten Sicherheit und gute Daseinsvorsorge“, so Petry. 
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müsse das Land die Rah-
menbedingungen für die kommunale Selbstverwaltung deutlich verbes-
sern. Als weitere wichtige Zukunftsthemen sieht Petry die Migration, die 
Energiewende und die Klimawandelanpassung. „Ob das Land eine gute 
Zukunft hat, ob die Demokratie am Ende gestärkt sein wird, die Radi-
kalisierungstendenzen zurückgehen und die Spaltung der Gesellschaft 
aufgehalten werden kann, entscheidet sich vor Ort“, so der neue Ge-
schäftsführer des GStB.
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Container von 5 - 30 m3 

Durchführung von Hausentrümpelungen

Kreuzwiese 3  I  67806 Rockenhausen
Tel. 06361 1313  I info@umwelttechnik-schueckler.de
www.umwelttechnik-schueckler.de

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit einer mehr als 50-

jährigen Erfahrung in der Fertigung und Planung von Förderanlagen 

und deren Komponenten.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir: 

Meister/in (m/w/d) für unsere Produktion,

Abteilung Tragrollenfertigung/Dreherei

- Personalführung

- Koordination der Fertigung

- Qualitätskontrolle

Metallbauer/in bzw. Schweißer/in (m/w/d)

- Einsatzbereich innerbetriebliche Fertigung

Zerspanungsmechaniker/in bzw. Dreher/in (m/w/d

- Kenntnisse im NC - und CNC-Drehen von Vorteil

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an:

WESTA FÖRDERTECHNIK - 

Maschinen-und Gerätebau GmbH 

Gutenbergstraße 2    

67307 Göllheim

Telefon: 06351/1321 -0 

E-Mail: theo.weil@westa web.de

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Dame sucht Bekleidung jeder Art. 
Sie möchten Platz schaffen oder Ihre Kaffeekasse aufbessern?

Dann sind Sie bei mir goldrichtig.
Kaufe Trachten, Schreib- und Nähmaschinen, Bilder, Teppiche, 

Pelze, Puppen, Bücher, Briefmarken, Münzen, Schmuck u. v. m.
Telefon: 0621 54575161
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Fahrdienst Würtz GmbH

Adolf-von-Nassau-Straße 21 - Kerzenheim

 14  Jahre!

06351  -  98 99 822

Krankenfahrten  mit 8 modernen Fahrzeugen

Sitzend - Fahrliege - Rollstuhl - Tragestuhl

WOHNUNGS- UNd HAUSAUFLÖSUNGEN  
UmzüGE -  TrANSpOrTE 

Kostenlose Angebote und kurzfristige Termine frei.

Telefon: 06351 / 43971 oder 0174/3288007
Fa. Robert Patsch - Tiefenthal 

TIp-TOp

Firma Magbau • Göllheim
Bäume fällen und zurückschneiden. Hecken schneiden und entfernen. Gartenneugestaltung  

nach Wunsch. Pflasterverlegen ob alt oder neu. Sichtschutzzaun aller Art. Terrassen entfernen  
und neu gestalten, WPC u.v.m. Baggerarbeiten. Haus-, Kellerabdichtungen, Winterdienst u.v.m.  

Kostenlose Besichtigung, Beratung und Entsorgung.
berisha20@freenet.de · Tel. 0 63 51 / 999 70 55 oder 01 76 / 55 20 83 69 (auch WhatsApp)

Das GEG („Heizungsgesetz“) auf einen Blick: 

Eine gute Nachricht für alle, die in Ihrem Eigenheim bereits 
mit Gas heizen: Es ändert sich nichts für Sie. Sie müssen 
nicht aktiv werden und können Ihre Heizung weiter nutzen. 

Für alle, die ab 01.01.2024 eine neue Gasheizung im 
Pfalzgas-Netzgebiet einbauen, gilt: Sie können dies  
weiterhin tun. Achten Sie darauf, dass Ihre neue Heizung 
schon wasserstofftauglich, also „H2-Ready“ ist. 

Pfalzgas bietet Ihnen die zum jeweiligen Zeitpunkt notwendige 
Menge grünes Biogas oder 100% Wasserstoff an. Bereits 
heute können Sie in unseren Tarif Pfalzgas Bio mit Biogas- 
Anteil wechseln.

Wie geht es weiter  
mit der Gasheizung?  

www.pfalzgas.de

ENERGIE
MIT HEIM-

VORTEIL

Dachdecker- und Malerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten • Asbestsanierung

• Spenglerarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art 
• Dachrinnen- und Dachreparaturen aller Art

Ihr Ansprechpartner: Herr Edinger, Tel.: 0176 66677811

Z.E  AUTO-EXPORT, Höchstpreise,  
Ankauf von PKW, LKW, Bussen und Geländewagen 
in jedem Zustand. Auch Unfall- u. Motorschaden.

Tel. 0151/29012954 oder 0261/39023357


